
„Hierzu  liegen  der
Bundesregierung  keine
Erkenntnisse  vor“  –  IPReG
beschlossen in Unkenntnis
AntwortRegierung

Das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG)
wurde  verabschiedet,  ohne  dass  ausreichende  Daten  und
Erkenntnisse  vorlagen.  Dies  geht  aus  den  Antworten  der
Bundesregierung  auf  41  Fragen  zur  aktuellen  Situation  der
außerklinischen Intensivpflege hervor. Bei über 50% der Fragen
lautete die Antwort: „Hierzu liegen der Bundesregierung keine
Erkenntnisse vor“.

Die Umsetzung des IPReG gefährdet die Versorgung schwerkranker
Menschen  und  führt  zu  lebensbedrohlichen  Situationen.  Ein
erschreckendes Bild wirft die Antwort der Bundesregierung vor
allem  auch  auf  die  Situation  der  erforderlichen
Vertragsabschlüsse,  die  bis  zum  30.  Juni  2024  in  Baden-
Württemberg abgeschlossen sein sollten. Mit Stand der Antwort
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ist  in  Baden-Württemberg  noch  kein  einziger  Vertrag
unterzeichnet, was laut IPReG jedoch die Voraussetzung für die
AKI-Leistungen ist. Auch hier zeigt sich deutlich, dass das
Gesetz realitätsfremd ist.

Die  unzureichende  Vorbereitung  und  Umsetzung  des  Gesetzes
offenbaren erhebliche Mängel und fehlende Verantwortung. Es
ist dringend erforderlich, das IPReG zurückzunehmen, um das
Leben der Betroffenen zu schützen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.shvfg.de
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